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Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Nun rufe ich auf:

Artikel 5

"Vorschulische Sprachförderung"

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Doris Rauscher, 

Hans-Ulrich Pfaffmann u. a. und Fraktion (SPD)

hier: Nummer 6 (Drs. 17/13211) 

Die Gesamtredezeit beträgt 24 Minuten. Erster Redner ist Herr Kollege Vogel.

Steffen Vogel (CSU): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Wir sind uns sicherlich darüber einig, dass die vorschulische Sprachförderung ein 

wichtiger, ja entscheidender Punkt für das Gelingen von Integration ist. Dies gilt gera

de für die zu uns kommenden jungen Menschen mit Fluchterfahrung. Deshalb bin ich 

der Staatsregierung sehr dankbar dafür, dass sie in ihrem Gesetzentwurf der vorschu

lischen Sprachförderung einen eigenen Artikel gewidmet hat. Der Artikel 5 spiegelt 

vieles von dem wider, was bereits im BayKiBiG bzw. in der zugehörigen Ausführungs

verordnung normiert ist. Das BayKiBiG gilt aber nur für die Einrichtungen, die auch 

staatliche Förderung erhalten. Aber auch die Einrichtungen, die keine staatliche För

derung erhalten, sollen den Spracherwerb der Jüngsten fördern.Deshalb ist es wichtig, 

dass wir eine weitere Verpflichtung nicht nur für Kindergärten, die eine Förderung vom 

Staat erhalten, sondern für alle Einrichtungen, die Kinder betreuen, in dieses Integra

tionsgesetz aufgenommen haben. Sie sollen die Sprache als Schlüssel zur Integration 

fördern.

Die Sprachstandsfeststellungen sind neu eingeführt worden. Ich halte es für wichtig, 

dass man eineinhalb Jahre vor Schulbeginn den Sprachstand ermittelt und prüft, ob 

die Kinder in der Lage sind, den Unterrichtsinhalten zu folgen. Wenn das nicht der Fall 

ist, erfolgt eine explizite Förderung in den Vorkursen Deutsch, um die Kinder zum er

forderlichen Schulniveau zu führen.
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Der Besuch einer Kindertagesstätte ist nicht verpflichtend. Wie gehen wir damit um, 

wenn Eltern mit Fluchterfahrung ihre Kinder nicht in die Kindertagesstätte bringen? 

Deshalb ist es wichtig, diese Sprachstandsfeststellung durchzuführen. Wenn die Kin

der nicht an diesen Erhebungen teilnehmen, kann ein Bußgeld erhoben werden. Wie 

soll man sonst ins Gespräch mit diesen Eltern kommen? Wie kann der Staat sonst die 

Förderung der Sprache für die Jüngsten unterstützen?

Deswegen unterstützen wir Artikel 5 des vorgelegten Gesetzentwurfs uneingeschränkt 

und bitten den Landtag um Zustimmung.

(Beifall bei der CSU)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Vielen Dank. Bitte bleiben Sie am Rednerpult. 

Uns liegt eine Meldung zur Zwischenbemerkung von Frau Kollegin Rauscher vor.

Doris Rauscher (SPD): Herr Kollege Vogel, ich habe eine Frage. Was Sie gesagt 

haben, ist inhaltlich nicht verkehrt. Wir haben jedoch bereits jetzt auf der Grundlage 

des BayKiBiG eine Regelung zur Sprachförderung und einen Vorkurs Deutsch. Wieso 

wird mit diesem Artikel im Integrationsgesetz so getan, als bräuchten wir für Kinder mit 

Migrationshintergrund im Rahmen der Kindertagesbetreuung eine spezielle Vorge

hensweise? Auf mich macht das den Eindruck, dass man gegenüber den Trägern eine 

besondere Drohkulisse aufbaut. In diesem Artikel steht nichts, was nicht schon über 

eine andere Gesetzgebung geregelt wäre. Meine Frage lautet: Wieso wird ein beson

derer Bedarf für Kinder, die unsere Kindertageseinrichtungen besuchen, festgestellt?

(Beifall bei der SPD)

Steffen Vogel (CSU): Frau Kollegin Rauscher, das habe ich bereits erklärt. Das Bay

KiBiG richtet sich an Träger, die staatliche Förderdung erhalten wollen oder erhalten. 

Selbstverständlich haben wir auch Kindertagesstätten, die keine staatliche Förderung 

erhalten. Mit diesem Gesetzentwurf will man auch diese Einrichtungen verpflichten, 

die deutsche Sprache in Sprachkursen zu fördern. Das gilt nicht nur für die Kinderta
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gesstätten, die eine staatliche Förderung erhalten, sondern für alle Kindertagesstätten 

in Bayern. Alle Kindertagesstätten müssen die Sprache von Migrantenkindern fördern. 

Im letzten Kindergartenjahr hatten wir einen Deckungsgrad von nahezu 100 %. Das 

bedeutet, nahezu 100 % unserer Kinder ohne Migrationshintergrund besuchen eine 

Kindertagesstätte. Das ist bei Flüchtlingskindern nicht der Fall. Deshalb hat es dieser 

Regelung bedurft.

Ich wiederhole mich. Wahrscheinlich haben Sie mir vorhin nicht richtig zugehört. Wir 

müssen auch den Spracherwerb derjenigen Kinder fördern, deren Eltern sie nicht in 

eine Kindertagesstätte bringen. Deshalb sollte man eine Sprachstandsfeststellung ver

pflichtend vorschreiben für den Fall, dass jemand sein Kind nicht in die Kindertages

stätte bringt.

Das gilt im Übrigen nicht nur für Migrantenkinder. Artikel 5 des Gesetzentwurfs öffnet 

diese Regelung für alle Kinder. Nicht nur bei Kinder mit Migrationshintergrund soll jetzt 

eine Sprachstandserhebung durchführt werden, sondern bei allen Kindern. Das ist ein 

Beitrag zur Integration. Deshalb soll das für alle Kindertagesstätten in Bayern gelten, 

unabhängig davon, ob sie eine Förderung des Freistaats Bayern erhalten oder nicht. 

Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Deshalb bin ich dankbar für diesen Artikel 5.

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Die nächste Rednerin ist Frau 

Kollegin Kamm.

Christine Kamm (GRÜNE): Selbstverständlich ist es richtig, dass Sprache der 

Schlüssel zur Integration ist. Allerdings ist lediglich von der deutschen Sprache die 

Rede. In dem Gesetz wird nicht erwähnt, dass es auch wichtig ist, die Muttersprache 

der Kinder zu fördern. Gerade für Kinder aus anderen Gesellschaften ist es wichtig, 

die Wertschätzung ihrer Sprache zu erleben. Ihre Sprache sollte auch gefördert wer

den. Auf diese Weise können sie die zweite Sprache besser erlernen. Über die Mutter

sprache erfahren wir in den Artikeln nichts.
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Im Artikel 5 geht es jedoch nicht nur um die deutsche Sprache, sondern auch um die 

Mimik und Körpersprache. Das soll den Kindergartenkindern vermittelt werden. Wir 

wundern uns sehr, was darunter zu verstehen ist. In einem Integrationsgesetz hätte 

ich so etwas nicht vermutet.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Zwar soll weiterhin die Verwendung der lokalen Dialekte gepflegt werden, jedoch nicht 

die Muttersprache, die an den Rand gedrängt werden soll. Den Kindern soll vermittelt 

werden, dass ihre Herkunftssprache nichts wert ist. Das ist nicht in Ordnung.

Sie stellen jede Menge Forderungen an die Kindertagesstätten. In diesem Zusammen

hang stelle ich die Frage: Was ist mit den Grundsätzen des Förderns und Forderns? 

Die Erzieherinnen und Erzieher brauchen Weiterbildung. Möglicherweise braucht man 

mehr Personal oder das richtige Personal. Wo steht in diesem Artikel etwas über die 

Förderung der Einrichtungen? Zwar möchten viele Eltern ihre Kinder in eine Kinderta

gesstätte geben, aber nicht alle Flüchtlingsfamilien finden einen Kindergartenplatz in 

Bayern. Zu diesem Thema sollte man sich eher Gedanken machen. Wie kann man 

das Angebot ergänzen, sodass es für alle Kinder ausreicht?

(Beifall bei den GRÜNEN)

Darüber könnte man im Rahmen eines Integrationsgesetzes, das sich um Fördern und 

Fordern dreht, nachdenken. Mit dem Gesetz sollten nicht nur Forderungen erhoben 

werden. Außerdem werden nicht die richtigen und wichtigen Forderungen erhoben. 

Andere Themen, die nicht in diesem Gesetz stehen, sind auch sehr wichtig.

Viele Flüchtlingseltern haben überhaupt keine Chance, ihr Kind in eine Kindergarte

neinrichtung zu geben. Das gilt beispielsweise für Menschen, die gezwungen sind, in 

einer Erstaufnahme oder einer Rückkehreinrichtung zu leben. Dort gibt es gar keine 

Kindertagesstätte. Ich habe mir das kürzlich in Bamberg angeschaut. Dort ist es noch 

nicht einmal vorgesehen. Ungefähr 700 Menschen werden als Asylbewerber direkt 
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von der Grenze in die Einrichtung gebracht. Im Durchschnitt befinden sich diese Men

schen drei bis dreieinhalb Monate dort. In der Einrichtung gibt es keinen Kindergarten. 

Zwar sind die Eltern vor Ort, jedoch leben sie gemeinsam mit 15 bis 18 Menschen in 

einer Wohnung. Wie fördert man ein Kleinkind in einer Wohnung, in der 18 Menschen 

leben? – Das ist sehr schwierig, das Zusammenleben ist prekär. Bitte sorgen Sie für 

ausreichend Einrichtungen. Sorgen Sie außerdem für eine ausreichende Ausstattung 

der Einrichtungen.

Sie haben diese wunderbaren Ausführungen zur Sprachstandserhebung gemacht. 

Das kennen wir in den Städten nicht anders. Logischerweise wird eine Sprachstands

erhebung gemacht. Jedenfalls ist das in Augsburg der Fall.Logischerweise versuchen 

wir auch über Sozialarbeiter usw. die Eltern zu erreichen, deren Kind in eine Kita geht, 

um solch eine Sprachstandserhebung durchzuführen. Aber was fehlt denn? Es fehlen 

natürlich eine staatliche Bezuschussung und Unterstützung dieser Arbeit. An das den

ken Sie natürlich nicht.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Kommunen wüssten schon, was notwendig ist, um die Kinder gut zu fördern und 

ihnen in der Schule einen guten Start zu ermöglichen.

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Liebe Kollegin, beachten Sie die Uhr?

Christine Kamm (GRÜNE): Jawohl, Frau Präsidentin. – Aber bei der Umsetzung wird 

die Kommune leider allein gelassen. Das wäre eigentlich Gegenstand eines baye

rischen Integrationsgesetzes.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Nächste Rednerin: Frau Dr. Si

mone Strohmayr.
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Dr. Simone Strohmayr (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Es ist gut, dass wir uns heute noch einmal Zeit nehmen, um die vorschuli

sche Sprachförderung und die frühkindliche Bildung in Kitas so ausführlich zu bespre

chen.

(Beifall bei der SPD – Lachen bei der CSU)

Liebe Kollegen, da können Sie jetzt gerne lachen. Aber Bildungs und KitaEinrichtun

gen spielen für eine erfolgreiche Integration eine entscheidende Rolle. Das hat im Üb

rigen auch der Herr Kollege Vogel gesagt. Die Kitas müssen sich deshalb darauf ver

lassen können, dass sie mit ausreichenden Mitteln und mit ausreichendem 

pädagogischen Personal ausgestattet werden. Besonders wichtig ist: Wir brauchen 

von Anfang an eine Sprachförderung. Wir müssen die Kitas besser unterstützen, und 

zwar für Kinder mit und ohne Migrationshintergrund;

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

denn hier werden die Weichen für eine gelingende Integration gestellt. Dazu ein fol

gender kleiner Hinweis von mir – meine Kollegin hat es bereits angesprochen –: Wis

sen Sie denn, wie viele Kinder in Bayern keinen KitaPlatz bekommen?

(Zurufe von der CSU)

Ich sage es Ihnen: In Bayern fehlen 20.000 KitaPlätze.

(Unruhe bei der CSU)

Viele Kinder mit Migrationshintergrund können in keine Kita gehen, obwohl sie es wol

len.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Ich war in diesem Jahr in vielen Flüchtlingsunterkünften und habe überall das gleiche 

Bild vorgefunden. Überall habe ich Familien getroffen, die ihre Kinder nicht oder zu
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mindest nicht in wohnortnahen Kitas unterbringen konnten. Andere Kitas konnten von 

vielen Flüchtlingen nicht angefahren werden, weil sie kein Auto hatten. Lieber Herr 

Vogel, das ist das wahre Problem, wenn es um Integration geht. Schaffen wir doch 

erst einmal hier Abhilfe. Hier brauchen die Kommunen Unterstützung. Nur so kann In

tegration gelingen.

(Beifall bei der SPD)

Von all diesen Dingen lese ich in Ihrem Integrationsgesetz leider nichts.

Lassen Sie mich noch genauer auf Artikel 5 eingehen. Auch dieses Thema wurde 

heute bereits angesprochen. Die Formulierungen in Artikel 5 sind teilweise wörtlich – 

wörtlich! – aus den Ausführungsbestimmungen zum BayKiBiG übernommen worden. 

Ich frage Sie, wozu wir diese Regelung überhaupt noch brauchen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Neu ist allerdings, dass es nunmehr eine ganze Reihe zusätzlicher Forderungen an 

Migranten gibt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Erziehungsberechtigte – gemeint sind Mi

granteneltern – müssen dafür sorgen, dass ihr Kind an einer Sprachstandserhebung 

teilnimmt. Ich frage Sie: Warum gilt das nicht für deutsche Eltern? Auch hier betrifft es 

viele Kinder.

(Zurufe von der CSU: Das gilt für alle!)

– Warum schreiben Sie es dann in dieses Gesetz für die Migranteneltern hinein?

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Die Antwort ist: Auch hier ist wieder der Geist eines Ausgrenzungsgesetzes erkenn

bar. Das wird hier wiederum deutlich.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
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So klappt Integration nicht. Wir brauchen dieses Gesetz nicht. Ich möchte Ihnen jetzt 

einen vernünftigen Vorschlag machen, was wir stattdessen brauchen. Sie können es 

gerne in unserem Änderungsantrag auf Drucksache 17/13211 nachlesen, den wir spä

ter zur Abstimmung stellen werden. Darin heißt es: "Die Bildungseinrichtungen", also 

unter anderem Kitas, "fördern die Integration von Kindern … Gezielte, individuelle und 

ausreichende Angebote zum Erwerb der deutschen Sprache sind sicherzustellen." 

Gerade dieses Sicherstellen ist wichtig. Wir brauchen in den Kitas eine ausreichende 

Spracherziehung. Diese ist leider nicht immer gegeben. Dafür gibt es zwar unter

schiedliche Programme, aber nicht überall. Daher gilt es, KitaEinrichtungen und das 

Erlernen der deutschen Sprache zu fördern. Da müssen wir ansetzen und beginnen. 

Hierzu sind die Kitas mit dem notwendigen pädagogischen Personal auszustatten. 

Auch dazu lese ich bei Ihnen nichts.

Des Weiteren formulieren wir in unserem Antrag – da sind wir einer Meinung –, dass 

die Sprachstandserhebungen stattzufinden haben.

Aber noch ein Wort zu dem Thema Vorkurse, das mir besonders wichtig ist.

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Ende. Sie 

haben nun wegen der Zwischenintervention von Herrn Vogel wieder zwei Minuten be

kommen.

Dr. Simone Strohmayr (SPD): Die Vorkurse sind sicherlich gut. Aber nicht jedes Kind 

kann daran teilnehmen; denn oft müssen Wege organisiert werden.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Herr Vogel, bitte, zu einer Zwischenintervention.

Steffen Vogel (CSU): Frau Kollegin Strohmayr, ich möchte Sie korrigieren, weil Sie 

vorher in Ihren Ausführungen behauptet haben, dass die Sprachkurse nur für Migran

tenkinder seien. In Artikel 5 Absatz 2 des Gesetzentwurfs der Staatsregierung heißt 

es:
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Ab der ersten Hälfte des vorletzten Kindergartenjahres vor Eintritt der Vollzeit

schulpflicht wird bei allen Kindern zur frühzeitigen Feststellung und Förderung 

einer entsprechenden Entwicklung für die spätere Leistungsfähigkeit in der Schu

le der Sprachstand erhoben.

Das bedeutet also: bei allen Kindern. Vorher war dies nicht der Fall. Jetzt wird durch 

das Integrationsgesetz der Sprachstand bei allen Kindern erhoben. Deshalb ist das, 

was Sie sagen, falsch.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

Außerdem zeichnen Sie ein sehr kritisches Bild der Situation in bayerischen Kinderta

gesstätten. Deshalb frage ich Sie: Ist Ihnen bekannt, dass Bayern im Jahr 2003 als 

erstes Bundesland die Sprachförderung und interkulturelle Erziehung in den Erzie

hungs und Bildungsplan aufgenommen hat, dass also die interkulturelle Erziehung 

und die Sprachförderung seit über 15 Jahren gefördert werden, dass wir im Jahr 2014 

in Zusammenarbeit mit den Grundschulen durch Fortbildungsmaßnahmen die Sprach

kurse/Vorkurse Deutsch extra fördern, dass in den Kindertagesstätten Migrantenkinder 

30 % mehr Förderung erfahren, um ihnen den Spracherwerb zu ermöglichen?

(HansUlrich Pfaffmann (SPD): Sehr gut! Der Kollege macht einen Filibuster! Die 

Vorsitzende ist sauer!)

Ist Ihnen bekannt, dass beispielsweise ein Programm in Höhe von 6 Millionen Euro 

auf den Weg gebracht worden ist, um die Kindertagesstätten zu unterstützen, den Zu

sammenhalt zu fördern, die Integration zu stärken und den Kindertagesstätten Arbeits

materialien zur Sprachförderung zur Verfügung zu stellen? Ist Ihnen bekannt, dass 

Bayern als einziges Bundesland 81 pädagogische Qualitätsbetreuer eingeführt hat, 

die den Schwerpunkt darauf legen, wie die Sprachförderung und Integration von Mi

grantenkindern in unseren Kindertagesstätten zu erfolgen hat?
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Zusammenfassend muss ich feststellen: Bayern ist bei den Leistungen, die Kinderta

gesstätten zur Unterstützung der Kinder von Migrantenfamilien erhalten, nicht hinten 

dran, sondern Vorreiter. Ist Ihnen das bekannt?

(Beifall bei der CSU)

Dr. Simone Strohmayr (SPD): Sehr geehrter Herr Vogel, ich möchte Ihnen zunächst 

einmal Ihren eigenen Gesetzestext vorlesen. In Absatz 2 heißt es: "In den Fällen des 

Satzes 3 müssen die Erziehungsberechtigten dafür sorgen, dass ihr Kind an der 

Sprachstandserhebung teilnimmt."

(Unruhe – Glocke der Präsidentin – Peter Winter (CSU): Lesen können wir selber! 

– Harald Güller (SPD): Verstehen könnt ihr gar nichts!)

So viel zu Ihrem eigenen Gesetz. Es gilt wohl auch hier: zwei Juristen, drei Meinun

gen. Ich muss feststellen, dass dieses Gesetz nicht klar genug formuliert ist, wenn Sie 

meinen, dass alle dazu verpflichtet sind. Ich meine, dass genau das Gegenteil der Fall 

ist.

(Beifall bei der SPD)

Sehr geehrter Herr Vogel, über eine Sache möchte ich Sie noch aufklären. Ich bin 

2003 in den Bayerischen Landtag gekommen. Das BayKiBiG ist das Gesetz, das ich 

von der ersten Stunde an hier im Bayerischen Landtag begleitet habe. Ich war damals 

Sprecherin meiner Fraktion für dieses Gesetz. Mir ist sehr wohl bekannt, welche Re

gelungen das BayKiBiG enthält. Mir ist auch sehr wohl bekannt, dass es noch sehr 

viele Defizite gibt. Ich stelle fest, dass in Artikel 5 wiederum ein krasses Missverhältnis 

zwischen Fördern und Fordern besteht.

(Beifall bei der SPD)

Ich nenne Ihnen ein weiteres Beispiel. Die Erziehungsberechtigten des Kindes können 

durch die zuständige Stelle über Fördermaßnahmen informiert werden. Ich frage Sie: 
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warum denn "können"? Warum sind sie denn nicht zu informieren? Es kann doch nicht 

sein, dass ich auf der einen Seite jemanden verpflichte, sein Kind zu Sprachstandser

hebungen zu bringen, dass ich ihn auf der anderen Seite aber über seine Rechte 

überhaupt nicht informieren muss. Das ist doch ein Ungleichgewicht. Das kann doch 

nicht sein.

(Beifall bei der SPD)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Bitte kommen Sie zum Ende. – Ich bitte um 

etwas Ruhe.

Dr. Simone Strohmayr (SPD): Ja, gerne. Ich stelle fest, dass Artikel 5 des Baye

rischen Integrationsgesetzes völlig überflüssig ist. Es gibt viele Regelungen in den an

deren Gesetzen. Wir brauchen keine Sonderregelung.

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Frau Dr. Strohmayr, bitte kommen Sie zum 

Ende.

Dr. Simone Strohmayr (SPD): Über das Wichtigste, die zusätzliche Förderung in 

Kitas, steht im Gesetz nichts drin.

(Beifall bei der SPD)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Weitere Wortmeldungen liegen 

mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir kommen jetzt zur Abstim

mung.

Vorweg ist über die Nummer 6 des Änderungsantrags der SPDFraktion auf Drucksa

che 17/13211 abzustimmen. Mit der Nummer 6 des SPDAntrags soll Artikel 5 neu ge

fasst werden. Inhaltlich verweise ich auf die Drucksache. Der federführende Aus

schuss empfiehlt die Ablehnung. Wer entgegen dem Ausschussvotum der Nummer 6 

des SPDÄnderungsantrags zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Handzei

chen. – Das sind die SPD, FREIE WÄHLER und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegen
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stimmen? – Das ist die CSUFraktion. Gibt es Stimmenthaltungen? – Keine Stimment

haltungen. Die Nummer 6 des SPDÄnderungsantrags ist abgelehnt.

Zu Artikel 5 empfiehlt der federführende Ausschuss Zustimmung. Wer dem Artikel 5 

zustimmen möchte, den bitte ich nun um sein Handzeichen. – Das ist die CSUFrak

tion. Gegenstimmen? – SPD, FREIE WÄHLER und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gibt 

es Stimmenthaltungen? – Keine Stimmenthaltungen. Dann ist es so beschlossen.
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